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Stadtrat öffentlich 02.02.2022     

 
 
Titel: 
 
Architekturpreis der Bauhausstadt Dessau – Änderung der Satzung, Auslobung 
 
 
Beschluss: 
 
 

1. Die 2. Änderung der Satzung über den Architekturpreis der Bauhausstadt 
Dessau wird gemäß Anlage 2 beschlossen. 
 

2. Die Auslobung des Architekturpreises der Bauhausstadt Dessau erfolgt ge-
mäß der geänderten Satzung. 

 
Gesetzliche Grundlagen: - 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: DR/BV/184/2011/VI-61 
Auslobung eines Architekturpreises für die 
Bauhausstadt Dessau  
 
BV/220/2015/VI-61  
Architekturpreis der  Bauhausstadt - eine 
Initiative von Stadt und  Sparkasse  
Auslobungstext, Beurteilungskriterien und 
personelle Besetzung der Jury  
 
BV/055/2019/III-61 
Architekturpreis der Bauhausstadt Dessau – 
eine Initiative von Stadt und Sparkasse 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen: - 

Hinweise zur Veröffentlichung: entsprechend der Satzung der Stadt Dessau-
Roßlau über den Architekturpreis der Bau-
hausstadt 

 
 



2 

 
BV/479/2021/III-61 

Relevanz mit Leitbild 
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  

Kultur, Freizeit und Sport [  ]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [x] S 10 

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [x] L 02 

Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [  ] 

 
 
Steuerrelevanz 
 
Bedeutung  Bemerkung 

Vorlage ist steuerrelevant [  ]  

Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [  ] 

 
 
 

Finanzbedarf/Finanzierung:  
 
Die finanziellen Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Auslobung und Verleihung des Architekturpreises stehen, sind in den Haushalt für 
das jeweilige Haushaltsjahr einzustellen.  
 
Die Kosten unterliegen der allgemeinen Preisentwicklung und sind daher für jede 
Auslobung unterschiedlich. 
 
Zur Reduzierung der Belastung des städtischen Haushalts soll ein Teil der Kosten 
durch Zuschüsse gedeckt werden. 
 
Haushaltsjahr:    2022 
 
Produktkonto/Deckungskreis:  51110 5271500 
 
Haushaltsansatz:    9.000 € 
Davon      3.000 € Sparkasse 
 
Darüber hinaus liegt eine Erklärung  
der Stadtwerke Dessau  
vom 26.07.2021 
über eine Unterstützung in Höhe von 1.000 € vor. 
 
Haushaltsmittel verfügbar:  [Ja/Nein] 
 
Art der Finanzierung:   [überplanmäßig/außerplanmäßig] 
 
Erhöhung um:    [Summe in EUR] 
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Deckung aus:    [Benennung Deckungsquellen getrennt nach 
       - Mehrerträgen/Mehreinzahlungen bzw. 
       - Minderaufwendungen/Minderauszahlungen 

unter Angabe Produktkonto und der jeweili-
gen Beträge] 

 
 
 

Zusammenfassung/Fazit: 
 
Der Stadtrat hat am 25.05.2011 beschlossen, einen Architekturpreis der Bauhaus-
stadt Dessau zu vergeben (DR/BV/184/2011/VI-61). Sofern die Auslobung gemäß 
der gültigen Satzung über den Architekturpreis der Bauhausstadt Dessau erfolgt, be-
darf es künftig keiner erneuten Beschlussfassung mehr. 
 
Die finanziellen Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Auslobung und Verleihung des Architekturpreises stehen, sind in den Haushalt für 
das jeweilige Haushaltsjahr einzustellen. 
 
Zur Reduzierung der Belastung des städtischen Haushalts soll ein Teil der Kosten 
durch Zuschüsse gedeckt werden. 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Oberbürgermeister: 
 
 
Christiane Schlonski 
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 

 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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Anlage 1: 
  
Sachverhalt 

Der Stadtrat hat am 25.05.2011 beschlossen, einen Architekturpreis der Bauhaus-
stadt Dessau zu vergeben (DR/BV/184/2011/VI-61). 
 
Das Wettbewerbsverfahren wird gemäß der Satzung über den Architekturpreis 
durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Befragung der Bevölkerung zur Verleihung eines 
Publikumspreises.  
 
Der Architekturpreis wurde bisher in den Jahren 2013, 2016 und 2019 verliehen. 
 
Zu den Beschlusspunkten 

Zu 1.: 
Die am 26.06.2011 in Kraft getretene Satzung über den Architekturpreis wurde 2015 
geändert. 
Die Satzung dient als Basis für die Auslobung des Architekturpreises. Auf Grund ver-
änderter Rahmenbedingungen ist eine Aktualisierung der Satzung über den Architek-
turpreis erforderlich. 
Die Änderungen sind der als Anlage 2 beigefügten Synopse zu entnehmen. 
 
Zu 2.:  
Die Satzung über den Architekturpreis sieht vor, diesen Wettbewerb in der Regel al-
ler drei Jahre nach den dort verankerten Regeln auszuloben. Erfolgt die Auslobung 
satzungskonform, ist zum jeweiligen Auslobungszeitpunkt kein erneuter Beschluss 
des Stadtrates erforderlich.  
 
Zur Reduzierung der Belastung des städtischen Haushalts sollen unter Beachtung 
der Verwaltungsanordnung Nr. 58 Zuschüsse dienen. 
 
 
 
Anlage 2 Synopse der 2. Änderung der Satzung über den Architekturpreis 

Anlage 3 Auslobungstext  
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